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Leitfaden zur Impressumspflicht für  
Schulen 

Wer benötigt ein Impressum?  

Ein Impressum ist immer erforderlich, wenn es sich um ein an die Öffentlichkeit gerichtetes 
Angebot handelt. Ausschließlich persönliche oder familiäre Angebote unterliegen nicht der 
Impressumpflicht.  
 

Welche Angaben muss das Impressum beinhalten?  

Eine Schule benötigt in der Regel für ihre Telemedienangebote (z. B. Homepage, Facebook- oder 
Instagram-Account) ein Impressum nach § 18 Abs. 2 des Staatsvertrages zur Modernisierung der 
Medien in Deutschland (MStV) i.V.m. § 5 Telemediengesetz (TMG). Schulangebote zählen also zu 
den sog. journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten. Um in diesen Bereich zu fallen, 
genügen beispielsweise bereits Berichterstattungen über Schulereignisse oder die Bereitstellung 
eines Blogs auf der Homepage und in Social Media-Angeboten; ein hoher 
Professionalisierungsgrad ist nicht zwingend erforderlich.  
 
Folgende Angaben sind generell für journalistisch-redaktionell gestaltete Angebote erforderlich:  

► Vor- und Nachname (keine Pseudonyme)  

► bei juristischen Personen (z.B. GmbH, GbR): die Angabe der Rechtsform und die Angabe des 
Vertretungsberechtigten, z. B. Geschäftsführer bzw. Vorstand  

► aktuelle Anschrift (nicht: Postfachadresse, Packstation oder ein virtuelles Büro)  

► E-Mail-Adresse und ein weiterer unmittelbarer Kommunikationsweg, z.B. die Telefonnummer  

► zuständige Aufsichtsbehörde (mit Postanschrift oder Internet-Adresse)  

► ggf. weitere Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3-7 TMG  

► Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder Genossenschaftsregister 
mit der entsprechenden Registernummer  

► Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Wirtschaftsidentifikationsnummer  

► Benennung eines für die Inhalte Verantwortlichen mit Name und Adresse  
 

Allgemeine Anforderungen an die Platzierung eines Impressums 

Die erforderlichen Angaben müssen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig 
verfügbar sein. Am besten erreichen Sie dies durch das Einfügen eines Reiters „Impressum“, der 
von jeder (Unter-)Seite des Angebotes abrufbar ist. 
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So könnte das Impressum Ihrer Schule aussehen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!  

Team Medienregulierung 
Telefon +49 621-52 02 211 
impressum@medienanstalt-rlp.de 
 
Turmstraße 10, D-67059 Ludwigshafen 
Postfach 21 72 63, 67072 Ludwigshafen 
Fax +49 621-  52 02 152 
 
medienanstalt-rlp.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Impressum:  Die Medienanstalt Rheinland-Pfalz ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts,  

vertreten durch den Direktor: Dr. Marc Jan Eumann • Turmstraße 10, D-67059 Ludwigshafen 
 medienanstalt-rlp.de • mail@medienanstalt-rlp.de • Telefon: +49 621 5202-0 • Fax: +49 621 5202-152  

Name der Musterschule 
Schulleitung: Vor- und Nachname 
Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 
Email: max@mustermann.de  
Tel.: 01234/56789 
Aufsichtsbehörde: Aufsichts- und  
Dienstleistungsdirektion Trier 
(Postanschrift o. Internet-Adresse) 
 
Für den Inhalt verantwortlich gem.  
§ 18 Abs. 2 MStV: 
Max Mustermann 
Musterstraße 1 
12345 Musterstadt 

 


